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Beide Fri�ten beginnen mit d�r Zustellu�g dieses Urteils, spätestens aber mit Ablauf 
von fünf Monaten nach dess�n Verkündung. 

. Die Berufungsschrift und die ]Berufungsbegründungsschrift müssen von einem bei 
einem deutschen G('lricht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet bzw. signiert 
sein. · 

Sie können auch in Verfahren für deren· Mitglieder von einem Organ oder einem mit 
der Prozessvertretung beauftragten Vertreter einer ,Gewerkschaft, einer Arbeitge
bervereinigung, eines Zusammenschlusses oder einer Rechtsschutzorganisation 
solcher Verbände nach näherer Maßgabe des§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 ArbGG _ 
unterzeichnet bzw. signiert werden. 

·,_Rechtsanwälte oder eine der vorher bezeichneten Organisationen können sich
selbst vertreten.

 

Hinweis: 
Bei Einreichung in schriftlicher Form werden von der Berufungsbegründungsschri� 
zwei zusätzliche Abschriften zur Unterrichtung der ehrenamtlic_hen Richter erbeten. 

Beglaubigt: 

Es wird beglaubigt, dass der Inhalt der Abschritt mit 
der Urschrift übereinstimmt. 
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J ustizbesch igte
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 




